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S T E U R O ZITAT:
 ›› Steuern sind nicht das Mittel zur Versorgung der Gemeinschaft mit den erforder-
lichen Diensten sondern ein Fond, der unter die verschiedenen Interessen verteilt 

wird, die sich mit politischen Forderungen an den Staat wenden. ‹‹
Arthur Neville Chamberlain

Englischer Staatsmann, 1869 bis 1940, Premierminister 1937 bis 1940

F IRMENGRÜNDUNG

Neu: die „Ein-Euro-GmbH“
Stammkapital kann aus Gewinnen fi nanziert werden

Im soeben beschlossenen Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung 

von Missbräuchen (MoMiG) geht es unter anderem auch um Entscheidungen zur Erleichterung und 

Beschleunigung von Unternehmensgründungen, da darin ein Wettbewerbsnachteil der GmbH gegen-

über ausländischen Rechtsformen wie der englischen Limited gesehen wird.

Deshalb wurde jetzt die Gründung 
einer „Ein-Euro-GmbH“ möglich 
gemacht. Für diese Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit dem 
Zusatz „Unternehmensgesellschaft 
(haftungsbeschränkt)“ ist anders 
als bei der traditionellen GmbH kein 
Start-Stammkapital von 25.000 Euro 
erforderlich, sondern ein einziger 
Euro reicht zur Gründung aus.

Jedoch ist ein Viertel der Gewinne 
aus der Tätigkeit der „Ein-Euro-
GmbH“ dem Stammkapital zuzufüh-
ren, solange, bis die bisher schon 
obligatorische Startsumme in Höhe 
von 25.000 Euro erreicht ist. Dieser 
Ansparbetrag darf nur durch einen 
eventuellen Verlustvortrag aus dem 
Vorjahr gemindert werden, wenn 
kein Jahresüberschuss entstanden 
ist. Außerdem darf er auch zum Aus-
gleich eines Fehlbetrags verwendet 
werden, der in einem Jahr entstan-
den ist. 

Für unkomplizierte Gründungen, 
beispielsweise eine Bargründung 
oder eine Firma mit  höchstens drei 
Gesellschaftern, werden zwei beur-
kundungspfl ichtige Musterprotokolle 
zur Verfügung gestellt. Die Vereinfa-
chung wird vor allem durch die Zu-
sammenfassung von Gesellschafts-
vertrag, Geschäftsführerbestellung 
und Gesellschafterliste in einem Do-
kument sowie einer kostenrechtli-
chen Privilegierung bewirkt. So wird 
in einem solchen Fall mit Kosten 
von etwa 120 Euro gerechnet. 

Was ist bei der 
Gründung einer „GmbH UG “ 

zu berücksichtigen?

Mit der beschränkten Haftung ist es 
selbst bei klassischen GmbH’s nicht 
so weit her. Im Regelfall verlangen 
Banken von den Gesellschaftern 
oder dem Geschäftsführer (soweit es 
sich nicht ohnehin um eine Ein-Per-
sonen-GmbH handelt) eine persön-
liche Bürgschaft für Kreditlinien der 
GmbH, und manche Auftraggeber 
können, wenn es Probleme gibt, un-
ter Umständen auch die persönliche 
Haftung des Geschäftsführers, die 
auch bei der GmbH immer im Raum 
steht, geltend machen. Ein Versteck 
vor Gläubigern und Haftungsansprü-
chen ist die GmbH daher nur sehr 
begrenzt. 

GmbHs sind Zwangsmitglieder der 
IHK, es sind Beiträge an die Kam-
mer abzuführen. Die vor einigen 
Jahren eingeführten Ausnahmen 
und Freistellungsregelungen beim 
Kammerbeitrag für Kleinunterneh-
mer gelten nicht bei GmbHs, auch 
nicht für „Ein-Euro-GmbHs“. GmbHs 
gelten automatisch als Gewerbe, 
selbst wenn ihre Tätigkeit auf ein 
rein freiberufl iches Arbeitsfeld aus-
gerichtet ist. Da GmbHs als Kapi-
talgesellschaften auch nicht in den 
Genuss eines Freibetrags kommen, 
müssen GmbH-Gründer in jedem Fall 
mit Zusatzkosten durch die Gewer-
besteuer rechnen.

Gewerbeaufsichtsamt

Der Betrieb einer GmbH, die auto-
matisch ein Gewerbeunternehmen 
darstellt, in der Privatwohnung in 
reinen Wohngebieten kann Rückfra-
gen und Besuche des Gewerbeauf-
sichtsamtes mit sich  bringen. Unter 
Umständen werden zusätzliche Müll-
gebühren oder die Einrichtung von 
Parkfl ächen oder die Zahlung von 
Ablösegebühren verlangt werden.

Das Gesetz belässt es nicht bei 
punktuellen Änderungen, sondern 
bringt eine in sich geschlossene 
Novellierung des geltenden GmbH-
Rechts. Neben den Änderungen im 
Zusammenhang mit der Einführung 
der Unternehmergesellschaft er-
folgen Änderungen in folgenden 
Punkten:  Beschleunigung der Re-
gistereintragung, erleichterte Ver-
legung des Verwaltungssitzes ins 

Ausland, mehr Transparenz bei Gesell-
schaftsanteilen, gutgläubiger Erwerb 
von Gesellschaftsanteilen, Deregu-
lierung des Eigenkapitalersatzrechts 
und Bekämpfung von Missbräuchen.

Sozialversicherungsfreiheit 
wird vermutet

Derzeit stellen sich die Sozialversi-
cherungsträger unter Einschluss der 
Prüfdienste der Deutschen Renten-
versicherung Bund etwas ahnungs-
los in Sachen GmbH. Sobald ein Mit-
arbeiter eines Betriebs „als GmbH“ 
tätig ist, wird seitens der Prüfer von 
einer Selbstständigkeit ausgegan-
gen. Das vorliegen einer „Schein-
GmbH“, die in Wirklichkeit nur ein 
getarntes Beschäftigungsverhältnis 
ist, wird nicht geprüft. Das ist in 
den Katalogen der Sozialversiche-
rungsträger explizit geregelt. 

S T E U R O

TIPP
Wenn das MoMiG wie geplant 
Oktober/November 2008 in 
Kraft tritt, wird es die umfas-
sendste Reform seit Bestehen 
des GmbH-Gesetzes sein. 
Gerade für Kleinunternehmer 
und Existenzgründer bieten 
sich neue Möglichkeiten zur 
Gestaltung der Unterneh-
mensform. Informieren Sie 
sich jetzt schon. Der STEURO 
wird weiter berichten. ■

Notwendig: 
„Sorgfalt des 
ordentlichen 

Geschäftsmannes“ 

Geschäfts-
führerhaftung 

in der Krise

RUND UM DIE GMBH

Nach einer Insolvenz wird mit kon-
stanter Regelmäßigkeit versucht, 
den Geschäftsführer für noch von 
ihm geleistete Zahlungen haftbar 
zu machen. Bei unserem Fall hatte 
der Geschäftsführer Zahlungen der 
GmbH auf die Wasser-, Strom- und 
Heizungsrechnung veranlasst.

Bei Insolvenz darf der Geschäftsfüh-
rer aus dem Vermögen der Gesell-
schaft Zahlungen nur dann leisten, 
wenn sie mit der Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes ver-
einbar sind. Geschäftsführer seien 
verpfl ichtet, „ die verteilungsfähige 
Vermögensmasse im Interesse al-
ler Gläubiger zu erhalten und eine 
Bevorzugung einzelner zu vermei-
den.“  Im vorliegenden Fall hat der 
Bundesgerichtshof die Zahlungen 
für rechtens erklärt, denn „ohne die 
Zahlungen hätte der Betrieb sofort 
eingestellt werden müssen, was jede 
Chance auf Sanierung oder Fortfüh-
rung zunichte gemacht hätte.

Fazit:  Der Geschäftsführer darf sei-
ne Pfl ichten auch in wirtschaftlich 
angespannten Zeiten nachkommen. 
Maßstab für sein Handeln ist die 
erwähnte  „Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsmannes“, die der Ge-
schäftsführer allerdings selbst nach-
weisen muss. Im Urteil wird darauf 
hingewiesen, dass der Geschäftsfüh-
rer „äußerst sorgfältig zu beobach-
ten hat, ob eine Überschuldung im 
insolvenzrechtlichen Sinne vorliegt“ 
(Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 5. November 2007, AZ.: II ZR 
262/06, DB 2008, 52).

S T E U R O

TIPP
Geschäftsführer in einer 
solchen Situation sollten 
vor allem darauf achten, 
dass alle Vorgänge ge-
nauestens dokumentiert 
werden. So wie es für einen 
ordentlichen Geschäftsmann 
eigentlich selbstverständ-
lich ist und vom Insolvenz-
verwalter und den Gerich-
ten verlangt wird. ■
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S T E U R O
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Urte i l

Doppelte Haushaltsführung
Die Wohnungsgröße ist begrenzt

Eine Zweitwohnung für eine einzel-
ne Person innerhalb einer doppelten 
Haushaltsführung wird vor Gericht 
nur als notwendig akzeptiert, wenn 
sie kleiner als 60 Quadratmeter ist 
und die ortsübliche Miete nicht 
überschreitet. Laut dem Finanz-
gericht München besteht kein An-
spruch, Mietkosten für eine größere 
Wohnung als Werbungskosten zu 
berücksichtigen.

Mietkosten für die Zweitwohnung 
sind daher nur abziehbar, wenn die 
60 Quadratmeter nicht überschritten 
werden. Ist die Wohnung wie im Ur-
teilsfall 90 Quadratmeter groß, muss 
der Aufwand um ein Drittel gekürzt 
werden und das gilt sowohl für die 

Miete als auch für die Nebenkosten. 
Wenn der Mietbetrag über dem Miet-
spiegel liegt wird weiter gekürzt bis 
auf die Höhe der örtlichen Miethö-
he.

Die Kosten für den Kabelanschluss 
in der Wohnung am Arbeitsort füh-
ren nicht zu Werbungskosten, wenn 
ein vom Mietvertrag unabhängiger 
Vertrag mit einem Dritten abge-
schlossen wurde. Diese Gebühren 
sowie Anschaffungskosten für Fern-
seh- und Rundfunkgeräte sind priva-
te Kosten der Lebensführung, wenn 
keine berufl iche Notwendigkeit vor-
liegt (Finanzgericht München, Ur-
teil vom 19. Februar 2008, AZ.: 0K 
1524/05).      ■
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JAHRESSTEUERGESETZ  2009

Der letzte Stand
Erneute Änderungen 

im Regierungsentwurf
Das Jahressteuergesetz 2009 wurde Mitte Juni vom Kabinett be-

schlossen. In der vorigen Ausgabe des STEURO sind die wichtig-

sten Inhalte des ursprünglichen Referentenentwurfes dargestellt 

worden. Die nun vorliegende Gesetzesversion enthält deutliche 

Abweichungen zum bisherigen Entwurf:

Änderungen vorgesehener 
Neuregelungen

Bei der Neuregelung des Abzugs von 
Schulgeldzahlungen wurde nochmals 
eine wesentliche Änderung vorge-
nommen. Betroffene Steuerpfl ich-
tige können danach in Zukunft 30 
Prozent des Entgelts für den Besuch 
einer Schule in freier Trägerschaft 
oder einer überwiegend privat fi -
nanzierten Schule, höchstens jedoch 
3.000 Euro für jedes Kind als Sonder-
ausgaben abziehen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Schule im Inland 
oder einem EU-/EWR-Staat gelegen 
ist und der Schulbesuch zu einem 
im Inland anerkannten allgemein 
bildenden Abschluss führt. Nicht 
zum Entgelt gehören  Ausgaben für 
Beherbergung, Betreuung und Ver-
pfl egung. Der Höchstbetrag wird 
einem Elternpaar für jedes Kind, für 
das die Voraussetzungen vorliegen, 
nur einmal gewährt. Die ursprüng-
lich beabsichtigte Abschmelzung 
der Höchstbeträge ist gestrichen.

Neu aufgenommene 
Regelungen

Es erfolgt eine Änderung der Verlust-
ausgleichs- und Abzugsbeschränkung 
in § 2a EStG, wobei es sich um eine 
Beschränkung der Vorschrift auf Tatbe-
stände bezieht, die außerhalb von EU/
EWR-Staaten verwirklicht werden. Wei-
terhin erfolgt eine konkrete Festlegung 
der Reihenfolge der Inanspruchnahme 
im Rahmen der steuerrechtlichen Haf-
tung im Vereinsrecht. Konkret sind zu-
nächst die Zuwendungsempfänger, in 
der Regel der Verein selbst, in Anspruch 
zu nehmen, und erst dann die für die 
Zuwendungsempfänger in diesen Fällen 
handelnden natürlichen Personen.

Die Besteuerung von Provisionserstat-
tungen bei „Riester“-Fondssparplänen 
sowie die Ausdehnung der bisherigen 
Ausnahmeregelungen zum Kapitaler-
tragsteuerabzug für Körperschaften auf 
die Gewinneinkünfte wurden ebenfalls 
neu geregelt.

Gänzlich unerwartet wurde entschie-
den, dass eine Beschränkung des Vor-
steuerabzugs bei unternehmerisch und 
privat genutzten Fahrzeugen erfolgen 
soll. Ausschließlich zu Firmenzwecken 
verwendete Autos wären dagegen nicht 
betroffen. Dazu gehören auch einem 
Arbeitnehmer gegen Entgelt überlas-
sene Fahrzeuge. Mit dieser Änderung 
kommt es dazu, dass für ein auch 
nichtunternehmerisch genutztes Fahr-
zeug der Vorsteuerabzug auf 50 Pro-
zent der Aufwendungen aus Anschaf-
fung oder Herstellung, Miete/Leasing 
und anderen laufenden Betriebskosten 
beschränkt wird. Umgekehrt entfällt 
die Besteuerung der privaten Ver-
wendung als unentgeltliche Wertab-
gabe. Da diese beabsichtigte Rege-
lung von gemeinschaftsrechtlichen 
Bestimmungen abweicht, wird eine 
Ermächtigung des EU-Rates notwen-
dig. Der Regierungsentwurf sieht 
daher vor, dass die Änderung erst in 
Kraft tritt, wenn die Ermächtigung 
erteilt worden ist. Daher ist in die-
sem Punkt völlig offen, wann diese 
Änderung in die Praxis umgesetzt 
werden kann.

Nachdem bereits zwischen 
Referentenentwurf und 
Regierungsentwurf erhebliche 
Änderungen am Jahressteu-
ergesetz 2009 erfolgten ist 
damit zu rechnen, dass in den 
parlamentarischen Gremien 
weitere Änderungen vorge-
nommen werden. Steuer-
pfl ichtige sollten daher vor 
allem, wenn sie von den an-
geführten Punkten betroffen 
sind, in regelmäßigem Kon-
takt zum steuerlichen Berater 
prüfen, ob dazu noch weitere 
Änderungen beschlossen wer-
den, auf die gegebenenfalls 
reagiert werden muss. ■

Unternehmen 
muss nachträg-
lich ein Drittel 

drauf legen

Fünf Euro 
pro Stunde 

sitten-
widrig

ARBE I TSLOHN

Ein Stundenlohn von fünf Euro für 
Auspackhilfen in Supermärkten sei 
sittenwidrig niedrig, da er um mehr 
als ein Drittel unter der Vergütung 
des für den Wirtschaftszweig ein-
schlägigen, im Wirtschaftsgebiet 
üblichen Tarifvertrages zurückbleibt. 
Der Arbeitgeber ist deshalb verur-
teilt worden, der Arbeitnehmerin die 
tarifl iche Vergütung nachzuzahlen. 

Die Klägerin war seit 2006 als Aus-
packhilfe bei der Beklagten beschäf-
tigt. Die Beklagte ist als Auftragneh-
merin für den Einzelhandel tätig und 
ihre Arbeitnehmer führen für Einzel-
handelsunternehmen in deren Räu-
men Auspack-, Einräum- und  andere 

Betroffene Arbeitneh-
mer, die sich unterbezahlt 
fühlen, sollten sich nach 
den üblichen Tarifen in der 
Region erkundigen und ihren 
Arbeitgeber auf das Urteil des 
Bremer Landesarbeitgerichts 
hinweisen. Auskünfte gibt 
es bei Steuerberatern oder 
Gewerkschaften. ■

Arbeiten wie beispielsweise Kontrol-
le des Haltbarkeitsdatums aus. Der 
Arbeitsvertrag war als geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis ausge-
staltet; es war eine Vergütung von 
fünf Euro pro Stunde vereinbart. 
Der Gehalts- und Lohntarifvertrag 
für den Einzelhandel Bremen und 
Bremerhaven sieht für gewerblich 
beschäftigte Arbeitnehmer eine 
Mindestvergütung von zuletzt 9,70 
Euro brutto vor. 

Auf die Klage der Arbeitnehmerin 
ist die Beklagte erstinstanzlich ver-
urteilt worden, für die Zeit der Be-
schäftigung der Klägerin eine Vergü-
tung nach dem Tarifniveau zu zahlen. 
Gegen dieses Urteil richtet sich die 
Berufung der Beklagten, über die 
das Landesarbeitsgericht entschie-
den hat. Das Landesarbeitsgericht 
hat das erstinstanzliche Urteil be-
stätigt und wegen der grundsätzli-
chen Bedeutung der Rechtsache die 
Revision zum Bundesarbeitsgericht 
zugelassen (Urteil des LAG Bremen, 
AZ.: 1 Sa 29/08).

Sachzuwendungen an Arbeitnehmer 
neu geregelt

Anwendungserlass end-
lich veröffentlicht

Seit dem Jahresbeginn 2007 gilt 
die Pauschalbesteuerung von 30 
Prozent auf Sachzuwendungen an 
Arbeitnehmer und Dritte. Jetzt hat 
das Bundesministerium für Finanzen 
den entsprechenden Anwendungser-
lass veröffentlicht.

Besteuerungsgegenstand sind Sach-
zuwendungen, die zusätzlich zum 
Arbeitslohn gewährt werden und 
keine vorgezogene Gewinnausschüt-
tung darstellen. Sachzuwendungen 
mit einem Wert bis zehn Euro sind 
Werbeartikel und fallen wie geschäft-
lich veranlasste Bewirtungen nicht in 
den Anwendungsbereich des Einkom-
mensteuergesetzes.

Das Wahlrecht zur Pauschalierung 
muss einheitlich für alle Zuwendun-
gen eines Wirtschaftsjahres ausge-
übt werden. Zuwendungen an Dritte 
und eigene Arbeitnehmer dürfen je-
doch gesondert geregelt werden. Die 
nicht revidierbaren Entscheidungen 
müssen spätestens mit der letzten 
Lohnsteuer-Anmeldung des Jahres 
getroffen werden. Frühere Anmel-
dungen müssen nicht berücksichtigt 
werden. Bei Zuwendungen an eige-
ne Arbeitnehmer endet die Frist mit 
der Übermittlung der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung am 28. 
Februar des folgenden Jahres.

PAUSCHALBESTEUERUNG

Sachbezüge im eigenbetrieblichen 
Interesse und steuerfreie Sachbezüge 
werden nicht erfasst. Wird die Frei-
grenze von 44 Euro nicht überschrit-
ten liegt keine Steuerpfl icht vor. 
Mahlzeiten für die Arbeitnehmer bei 
einer Auswärtstätigkeit können pau-
schal besteuert werden, wenn die 
Mahlzeit nicht über 40 Euro kostet.

Die Pauschalierung ist ausgeschlos-
sen, wenn Aufwendungen je Emp-
fänger und Jahr oder für einzelne 
Zuwendungen 10.000 Euro über-
steigen. Wenn dieser Höchstbetrag 
während eines Jahres überschritten 
wird kann die Pauschalierung für die 
bis dahin getätigten Zuwendungen 
verwandt werden. Dabei müssen 
Einzelzuwendungen über 10.000 Euro 
nicht mit in die Berechnung einbezo-
gen werden. Sie sind nicht pauscha-
lierfähig.

Der Geber muss den Empfänger über 
die Pauschalierung informieren, ohne 
dass eine besondere Form vorge-
schrieben ist. Besondere Aufzeich-
nungspfl ichten  bestehen nicht, es 
muss sich nur feststellen lassen, dass 
die Wahlrechtsausübung alle Zuwen-
dungen erfasst und die Höchstgren-
zen nicht überschritten werden. Bei 
Zuwendungen unter 40 Euro muss der 
Empfänger nicht genannt werden.   ■

Verlust beim Wiederverkauf darf 
geltend gemacht werden

Teures Cabrio

Christoph Mittler erwarb ein gebrauch-
tes BMW-Cabrio und verkaufte es nach 
einem Jahr mit Verlust, den er vergeb-
lich in seiner Steuererklärung geltend 
machte. Auch vor dem Finanzgericht 
hatte der Kläger keinen Erfolg. Unter 
den Begriff  „anderes Wirtschaftsgut“ 
fi elen laut Gericht keine Gegenstände 
des täglichen Gebrauchs, bei denen 
mit Wertverlust zu rechnen sei. 

Der Bundesfi nanzhof sah das anders 
und gab dem Kläger Recht. Das Gesetz 
erfasse anders als früher alle Wirt-
schaftsgüter im Privatvermögen. Der 
Gebrauchtwagen ist ein Wirtschafts-
gut. Der BFH hielt sich nicht für be-
rechtigt, Wirtschaftsgüter des tägli-

chen Verbrauchs mangels objektiven 
Wertsteigerungspotenzials aus dem 
Anwendungsbereich der Vorschrift 
herauszunehmen. 

Eine Einschränkung, die in einem 
Gesetzesentwurf der Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit der 
Einführung einer allgemeinen Wert-
zuwachsbesteuerung enthalten war, 
ist nicht Gesetz geworden. Der Klä-
ger hatte den aus dem Verkauf er-
littenen Verlust tatsächlich „erzielt“. 
Das Gesetz objektiviert aufgrund der 
verhältnismäßig kurzen Veräuße-
rungsfrist die Einkünfte-Erzielungs-
absicht (BFH-Urteil vom 22. April 
2008 AZ.: IX R 29/06).       ■
       

E INKOMMENSTEUER
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In Deutschland ist vieles 
schon verwirklicht

Standards für alle

Nach mehrjährigen Verhandlungen 
gibt es eine politische Einigung 
über die Richtlinien zu Arbeitszeit 
und Leiharbeit. Sie sollen ein euro-
paweites Schutzniveau gewährleis-
ten, das nach Meinung von Experten 
für alle Mitgliedstaaten akzeptabel 
ist. Das deutsche Recht entspricht 
bereits heute weitgehend den neuen 
Standards. Die Einigung zeigt, dass 
konkrete Schritte zur Stärkung des 
sozialen Europas auch in der erwei-
terten Europäischen Union möglich 
sind.

Die Arbeitszeitrichtlinie

Die Richtlinie zur Arbeitszeit enthält 
Mindeststandards für die Arbeits-
zeitgestaltung. Regelungen versetzen 
viele Mitgliedstaaten in die Lage, auf 
die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) zum Bereit-
schaftsdienst zu reagieren. Der EuGH 
hatte entschieden, dass der Bereit-
schaftsdienst in vollem Umfang als 
Arbeitszeit zu werten ist. Die Ar-
beitszeitgesetzgebung der meisten 
europäischen Länder stimmt damit 
nicht überein.

In Deutschland wurde die Rechtspre-
chung des EuGH zum 1. Januar 2004 
in nationales Recht umgesetzt. Nach 
dem Arbeitszeitgesetz darf die wö-
chentliche Arbeitszeit durchschnitt-
lich 48 Stunden nicht überschreiten. 
Bereitschaftsdienst gilt in vollem 
Umfang als Arbeitszeit. Sofern die 
Arbeitszeit Bereitschaftsdienst be-
inhaltet, besteht die Möglichkeit ei-
ner Verlängerung der wöchentlichen 
Arbeitszeit über durchschnittlich 48 
Stunden hinaus. Voraussetzung ist, 
dass dies in einem Tarifvertrag zu-
gelassen wird und die Arbeitnehmer 
zustimmen.

EU -R ICHTL IN I EN

Auch mit der neuen Arbeitszeitricht-
linie kann es dabei bleiben, dass in 
Deutschland - anders als in anderen 
Ländern Europas - Bereitschafts-
dienst als Arbeitszeit gilt.

Deutschland hat sich auf euro-
päischer Ebene erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass die auf der Basis 
des geänderten deutschen Arbeits-
zeitrechts abgeschlossenen Tarif-
verträge bestehen bleiben können. 
Die Richtlinie fordert außerdem die 
Mitgliedstaaten auf, auf die Sozial-
partner einzuwirken, dass diese die 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familienleben fördern. Die Arbeit-
geber müssen zudem die Arbeitneh-
mer über wichtige Änderungen von 
Arbeitszeitmodell oder Organisati-
on ihrer Arbeitszeit rechtzeitig in 
Kenntnis setzen.

Die Leiharbeitsrichtlinie

Die Leiharbeitsrichtlinie macht den 
in Deutschland bereits seit 2004 
geltenden Gleichstellungsgrund-
satz „Gleiche Bezahlung und glei-
che Behandlung“ auch europaweit 
zum Maßstab. Die Mitgliedstaaten 
können, wie es bereits heute in 
Deutschland möglich ist, zulassen, 
dass in Tarifverträgen andere Re-
gelungen getroffen werden. Eine 
einvernehmliche Regelung wurde 
möglich, da Großbritannien nach 
vielen Jahren den Widerstand ge-
gen eine stärkere Regulierung der 
Leiharbeit aufgegeben und die Vo-
raussetzungen zur Anwendung der 
Richtlinie geschaffen hat. Da das 
deutsche Recht den neuen europä-
ischen Standards bereits entspricht, 
sind keine wesentlichen Änderungen 
im Arbeitnehmerüberlassungsrecht 
notwendig.        ■

B I LANZRECHT

Erneute Änderungen im Regierungsentwurf

Anpassung an internationale Standards

Das Bundeskabinett hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Bilanzrechts (BilMoG) beschlos-
sen. Zu den wichtigsten Punkten des 
Gesetzentwurfs gehört beispielswei-
se eine Deregulierung: Einzelkauf-
leute, die bestimmte Schwellenwer-
te (500.000 Euro Umsatz und 50.000 
Euro Gewinn pro Geschäftsjahr) 
nicht überschreiten, werden von der 
Verpfl ichtung zur Buchführung und 
Bilanzierung nach den handelsrecht-
lichen Vorschriften befreit. 

Die Größenklassen, die darüber ent-
scheiden, welche Informationspfl ich-
ten ein Unternehmen treffen, wer-
den angehoben: Die Schwellenwerte 
für Bilanzsumme und Umsatzerlöse 
in § 267 HGB werden um 20 Prozent 
erhöht. Abhängig davon, ob eine 
Kapitalgesellschaft als klein, mittel-
groß und groß einzustufen ist, muss 
sie mehr oder weniger weit reichen-
de Informationspfl ichten erfüllen. 

Als „klein“ sind künftig Kapitalge-
sellschaften zu betrachten, die we-
niger als 4,84 Millionen Euro Bilanz-
summe (bisher vier Millionen), 9,68 
Millionen Euro Umsatzerlöse (bisher  

acht Millionen), beziehungsweise 50 
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt 
aufweisen. Von den Kriterien muss 
eine Kapitalgesellschaft mindestens 
zwei erfüllen, um als „klein“ klassi-
fi ziert zu werden. 

Die Werte für „mittelgroß“: Bilanz-
summe unter 19,25 Millionen (bis-
her 16 Millionen), Umsatzerlöse 38,5 
Millionen (bisher 32 Millionen), be-
ziehungsweise 250 Arbeitnehmer im 
Jahresdurchschnitt.

Steigerung der Aussage-
kraft der HGB-Abschlüsse 

Das modernisierte HGB-Bilanzrecht 
ist die Antwort auf die Internatio-
nal Financial Accounting Standards 
(IFRS), die vom International Accoun-
ting Standards Board (IASB) heraus-
gegeben werden. Die IFRS sind auf 
kapitalmarktorientierte Unternehmen 
zugeschnitten; dienen also dem Infor-
mationsbedürfnis von Finanzanalysten, 
berufsmäßigen Investoren und anderen 
Kapitalmarktteilnehmern.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz baut das bewährte HGB-Bilanz-

recht zu einem Regelwerk aus, das 
den internationalen Rechnungsle-
gungsstandards gleichwertig, aber 
wesentlich kostengünstiger und in 
der Praxis einfacher zu handhaben 
ist. Insbesondere bleibt es dabei, 
dass die HGB-Bilanz Grundlage der 
steuerlichen Gewinnermittlung und 
der Ausschüttungsbemessung ist. 
Dies ermöglicht den mittelständi-
schen Unternehmen, nur ein Re-
chenwerk, die so genannte Einheits-
bilanz, aufzustellen, das Grundlage 
für alle genannten Zwecke ist. 

Um die Aussagekraft des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses zu 
verbessern, wurden verschiedene 
Änderungen beschlossen. Diese be-
treffen hauptsächlich die Themen:  
Selbstgeschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagever-
mögens, Bewertung von Finanzinst-
rumenten zum Marktwert, Änderung 
der Rückstellungsbewertung, Ab-
schaffung nicht mehr zeitgemäßer 
Wahlrechte und Transparenz be-
züglich der Zweckgesellschaften. 
Schließlich wurden weitere, aus EU-
rechtlichen Vorgaben resultierende 
Änderungen beschlossen. 

Der Entwurf des Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetzes wurde dem Bun-
desrat Anfang Juli im ersten Durch-
gang vorgelegt und soll unmittelbar 
nach der Sommerpause vom Bun-
destag beraten werden. Der größte 
Teil der neuen Vorschriften soll nach 
dem gegenwärtigen Stand erstmals 
auf Geschäftsjahre Anwendung fi n-
den, die im Kalenderjahr 2009 be-
ginnen.

S T E U R O

TIPP
Erleichterungen, insbesondere 
die Erhöhung der Schwel-
lenwerte, könnten teilweise 
schon für das Geschäftsjahr 
2008 in Anspruch genommen 
werden. Unternehmer sollten 
sich deshalb frühzeitig mit 
dem Steuerberater abstimmen 
und prüfen, welche Konsequen-
zen die Gesetzesänderungen 
für die jeweilige Bilanzierung 
nach sich ziehen. ■

Nebenberufl ich 
aktive Bürger 

werden belohnt

Jetzt steuer- 
und abgaben-

frei

EHRENAMT

Einnahmen bis zur Höhe von ins-
gesamt 500 Euro im Jahr sind seit 
1. Januar 2007 steuerfrei, wenn 
sie aus nebenberufl ichen Arbeiten 
im Dienst oder Auftrag einer in-
ländischen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts oder bei einer 
Einrichtung zur Förderung gemein-
nütziger, mildtätiger und kirchlicher 
Zwecke erzielt werden. 

Diese Steuerbefreiung ist nicht 
möglich, wenn für die Einnah-
men bereits ganz- oder teilweise 
eine Steuerbefreiung aus ande-
ren Gründen vorliegt (§ 3 Nr. 12 
oder 26 Einkommensteuergesetz).   
Die Änderung bei der Ehrenamts-
pauschale, mit der sie auch in der 
Sozialversicherung als beitragsfreie 
Einnahme gilt, trat zum 1. Januar 
2008 in Kraft. Die Steuerfreiheit die-
ser Pauschale gilt bereits seit dem 
1. Januar 2007   ■
       

E IN - PROZENT-REGELUNG

Im Dienstwagen zur Arbeit
Zuschlag richtet sich nach tatsächlicher Nutzung 

Wird der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung eines Dienstwagens nach der Ein-Prozent-Regelung 

besteuert, so erhöht sich diese Pauschale um monatlich 0,03 Prozent des Listenpreises pro Kilometer 

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Für diesen Zuschlag kommt es darauf an, ob und in welchem 

Umfang der Dienstwagen tatsächlich für Fahrten zur Arbeitsstätte genutzt wird. 

Der Park-and-Ride-Fall 

Ein Verband (Kläger) hatte seinem 
Geschäftsführer dessen Dienstwagen 
auch für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte zur Verfügung 
gestellt. Beim Lohnsteuerabzug er-
mittelte der Verband den Zuschlag 
nicht auf Basis der Entfernung von 
der Wohnung zur Arbeitsstätte (118 
km), sondern nach der Teilstrecke 
zum nächstgelegenen Bahnhof (3,5 
km), weil man davon ausging, dass 
der Geschäftsführer von dort aus mit 
der Bahn zur Arbeit gefahren war. 
Das Finanzamt legte jedoch dem Zu-
schlag die gesamte Entfernung zur 
Arbeitsstätte zugrunde. 

Der BFH bestätigte, anders als die 
Vorinstanz, die vom Kläger vorge-
nommene Ermittlung des Zuschlags. 
Er sah den Zweck der Zuschlagsre-
gelung darin, den überschießenden, 
pauschalen Werbungskostenabzug 
für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte (Entfernungspau-
schale) zu kompensieren, der dem 
Arbeitnehmer bei Nutzung eines 

Dienstwagens zustehe, ohne dass 
dieser eigene Aufwendungen zu tra-
gen habe. Aus der Korrekturfunkti-
on des Zuschlags ergebe sich, dass 
für den Zuschlag ebenso wie für die 
Entfernungspauschale nur auf die 
tatsächliche Nutzung des Dienstwa-
gens abzustellen sei. 

Zwar spreche ein Anscheinsbeweis 
dafür, dass der Geschäftsführer den 
Dienstwagen für die gesamte Ent-
fernung zur Arbeitsstätte genutzt 
habe. Dieser könne jedoch durch 
Vorlage einer Jahres-Bahnfahrkarte 
entkräftet werden. Der BFH verwies 
den Streitfall zur Nachholung ent-
sprechender Feststellungen an die 
Vorinstanz zurück (BFH Urteil vom 
4. April 2008, AZ.: VI R 68/05).

Der Außendienstler-Fall
 

Einem Außendienstmitarbeiter 
(Kläger), wurde vom Arbeitgeber 
ein Dienstwagen überlassen, den 
er auch für Fahrten zur Arbeit nut-
zen durfte. Einmal pro Woche fuhr 
er zum Betriebssitz der Firma. Das 

Finanzamt sah den Betriebssitz als 
regelmäßige Arbeitsstätte an und 
erhöhte bei der Veranlagung des 
Klägers den Bruttoarbeitslohn um 
den Zuschlag für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte. 

Der BFH bewertete den Betriebssitz 
deshalb als regelmäßige Arbeits-
stätte, weil diesem Ort durch das 
ständige Aufsuchen eine zentrale 
Bedeutung zukomme. Im Gegensatz 
zur Vorinstanz machte das Gericht 
den Ansatz des Zuschlags aber da-
von abhängig, dass der Dienstwagen 
tatsächlich für die Fahrten zum Be-
triebssitz genutzt wurde. Zur Klä-
rung dieser Frage verwies der BFH 
die Streitsache an die Vorinstanz zu-
rück. Für die Nutzung des Dienstwa-
gens bestehe ein Anscheinsbeweis, 
der vom Kläger entkräftet werden kön-
ne. Wenn der Kläger den Dienstwagen 
einmal wöchentlich für die Fahrten 
zum Betriebssitz genutzt habe, sei bei 
der Ermittlung des Zuschlags die An-
zahl der tatsächlich durchgeführten 
Fahrten zu werten (BFH Urteil vom 4. 
April 2008, AZ.: VI R 85/04).

S T E U R O

TIPP
Wie in allen solchen Fällen 
sollten die Modalitäten von 
Anfang an zwischen dem 
Unternehmen, dem Fahrer 
des Dienstwagens und dem 
zuständigen Finanzamt abge-
klärt werden.  ■
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TERMINE

 ●  Finanzamt
●  kommunale Steuer

 4/2008

STEUERKALENDER 2008

September

Oktober

August

 10.09. Ende der Abgabefrist 
15.09. Ende der Zahlungsschonfrist

● Einkommensteuer
● Körperschaftsteuer
● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● Kapitalertragssteuer
● 15-prozentige Abzugssteuer         
    für Bauleistungen

Mo  1 8 15 22 29  
Di   2 9 16 23 30
Mi   3 10 17 24
Do  4 11 18 25
Fr   5 12 19 26
Sa   6 13 20 27
So   7 14 21 28

 10.10. Ende der Abgabefrist 
13.10. Ende der Zahlungsschonfrist

● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● Kapitalertragssteuer
● 15-prozentige Abzugssteuer         
    für Bauleistungen

Mo  6 13 20 27  
Di   7 14 21 28
Mi  1 8 15 22 29 
Do 2 9 16 23 30
Fr  3 10 17 24 31  
Sa  4 11 18 25   
So  5 12 19 26 

 11.08. Ende der Abgabefrist 
14.08. Ende der Zahlungsschonfrist

● Kapitalertragssteuer 
● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● 15-prozentige Abzugssteuer
    für Bauleistungen

15.08. Ende der Abgabefrist
18.08. Ende der Zahlungsschonfrist

● Gewerbesteuer
● Grundsteuer

Mo  4 11 18 25  
Di   5 12 19 26
Mi   6 13 20 27
Do  7 14 21 28
Fr  1 8 15 22 29
Sa  2 9 16 23 30
So  3 10 17 24 31

Ur te i l

Entscheiden bevor Geld fl ießt 
Investitionszuschüsse mindern 

die Anschaffungskosten
Werden Anlagegüter mit Zuschüs-
sen angeschafft oder hergestellt, 
kann der Steuerpfl ichtige wählen: 
Er kann Investitionszuschüsse als 
Betriebseinnahmen erfassen oder 
erfolgsneutral von den Kosten 
des bezuschussten Wirtschafts-
guts abziehen. Dieses Wahlrecht 
muss jemand, der mittels Einnah-
men-Überschuss-Rechnung  sein 
Einkommen darstellt, schon im 
Jahr der Zusage des Zuschusses  
ausüben und nicht erst bei der 
Auszahlung. Ein Investitionszu-
schuss mindert nämlich bei ent-
sprechender Wahl schon im Jahr 
der Bewilligung die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten 
Kosten und damit die Grundlage 
für die Abschreibung auf Wirt-
schaftsgüter, Gebäude und In-
ventar.

Bei der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung wird das Zu- und Ab-
fl ussprinzip durchbrochen, wenn 
es um Afa-Vorschriften oder Sub-
stanzverringerungen geht. Das ist 
der Grund dafür, dass die Minde-
rung der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten bereits bei der 
Zusage des Zuschusses vorgenom-
men werden müssen. Für den Bi-
lanzansatz ist es unerheblich, ob 
die Anschaffungskosten bezahlt 
sind. Im Umkehrschluss kommt 
es auch nicht darauf an, ob ein 
Zuschuss schon bezahlt wurde. 
Bei Raten, die nach dem Baufort-
schritt gezahlt werden, muss sich 
der Unternehmer vorzeitig für die 
Afa entscheiden, um der Sofort-
versteuerung aus dem Wege zu 
gehen (BFH, Urteil vom 29. Novem-
ber 2007, AZ.: IV R 81/05).       ■

… doch die Leistungen werden 
deutlich besser

Beiträge steigen …

Die unterschiedlichen Leistungsbei-
träge werden zunächst in drei Schrit-
ten erhöht. Ab dem Jahre 2014 wer-
den die Leistungen alle drei Jahre von 
der Bundesregierung geprüft. Einer 
der Schwerpunkte der Steigerungen 
liegt im Bereich der ambulanten 
Leistungen. Wenn diese von Fach-
kräften erbracht werden, besteht ein 
Anspruch auf häusliche Pfl egehilfe. 
Dies ist besonders wichtig für De-
menzkranke sowie psychisch Kranke 
und geistig behinderte Menschen. 

PFLEGEVERS ICHERUNG

Diese erhalten nun statt 460 pro 
Jahr bis zu 2.400 Euro, auch dann, 
wenn sie noch körperlich fi t sind.
 
Die Pflegesätze sollen erstmals 
schrittweise erhöht werden. In 
Pflegestufe 1 steigen die Leistun-
gen bis 2012 von 384 auf 450 Euro 
monatlich. Die Pfl egestufe 2 steigt 
von 921 auf 1.100 Euro im Monat 
und die Stufe 3 von 1.432 auf 1.550 
Euro. Für besondere Härtefälle gibt 
es statt 1.688 nunmehr 1.918 Euro. 

Für Angehörige von Pfl egebedürfti-
gen wird ein Anspruch auf Pfl ege-
zeit eingeführt. In Betrieben, die 
mehr als 15 Beschäftige haben, 
kann sich ein Arbeitnehmer für bis 
zu sechs Monate von der Arbeit 
freistellen lassen, allerdings ohne 
Gehaltsbezug. Die soziale Absiche-
rung in der Rentenversicherung ist 
rechtlich betrachtet gewährleistet. 
Wenn keine zusätzliche Absicherung 
(Familienmitversicherung) besteht, 
zahlt die Pflegeversicherung ei-
nen Beitragszuschuss in Höhe des 
Mindestbeitrags zur Kranken- und 
Pfl egeversicherung. In der Arbeits-
losenversicherung gilt für die 
Pfl egezeit das gleiche wie für die 
Elternzeit. Bei der Pfl egezeit zahlt die 
Versicherung Beiträge zur Fortfüh-
rung. Tritt der Pfl egefall unerwartet 
ein, wird den Beschäftigten neben 
dem Anspruch auf die Pfl egezeit ein 
Anspruch auf kurzzeitige Freistellung 
bis zu zehn Tagen gewährt.

Bei der umstrittenen Einführung von 
Pfl egestützpunkten ist nun vorgese-
hen, dass diese auf Initiative der 
Länder eingerichtet werden können. 
Dort sollen die Bürger umfassend 
informiert werden.

Die Qualitätsprüfungen der Pfl ege-
einrichtungen werden wesentlich 
verschärft. Bis Ende 2010 werden 
die medizinischen Dienste der Kran-
kenkassen jede Institution mindes-
tens einmal im Jahr prüfen und ab 
2011 soll dies unangekündigt und 
in wechselnden Zeitabschnitten ge-
macht werden. Dabei soll wesentlich 
stärker darauf geachtet werden, wie 
der Pfl egezustand und die Zufrie-
denheit der einzelnen Person sich 
darstellt. Die Ergebnisse der Prüfung 
sollen veröffentlicht werden. An 
„gut sichtbarer Stelle, etwa im Ein-
gangsbereich“ sollen eine Zusam-
menfassung der Prüfberichte sowie 
eine leicht verständliche Bewertung 
in optisch einfachen Symbolen dar-
gestellt werden, beispielsweise in 
den bei Hotels üblichen „Sterne“- 
Klassifi kationen.         ■
 

Bei späterer Übernahme löst schon 
die Übergabe die Besteuerung aus

Sponsoring-Auto  

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat dar-
auf hingewiesen, dass nicht nur der 
Verkauf von Leistungen, sondern 
auch Tauschvorgänge der Umsatz-
steuer unterliegen können. Im Streit-
fall ging es um eine Werbeagentur, 

UMSATZSTEUER

die Werbefl ächen an Kraftfahrzeugen 
vermietete. Die Werbeagentur stellte 
das Fahrzeug als „Sponsoring-Mobil“ 
einer Gemeinde zur Verfügung, die 
für den werbewirksamen Einsatz des 
Fahrzeugs durch Verwendung im 
Straßenverkehr sorgen sollte.

Die Werbeagentur versteuerte den 
Verkauf der Werbefl äche und machte 
für den Kauf des für die Gemeinde 
erworbenen Autos den Vorsteuerab-
zug geltend. Da die Gemeinde für 
die Nutzung des Fahrzeugs keine 
Zahlungen zu leisten hatte, ging die 
Werbeagentur davon aus, dass im 
Verhältnis zur Gemeinde kein umsatz-
steuerpfl ichtiger Vorgang vorliege. Dem 
folgte der BFH nicht, vielmehr erbrin-

S T E U R O

TIPP

ERBEN  UND  VERERBEN

Noch keine endgültige Einigung 
bei der Erbschaftsteuerreform

Einige Punkte bleiben 
bisher offen

Die Regierungskoalition ist bei der 
Reform der Erbschaftsteuer immer 
noch nicht zu einer vollständigen Ei-
nigung gelangt. Nach jüngsten Pres-
semeldungen sind noch 16 Punkte 
offen. Davon besteht wohl nur bei 
den weniger strittigen die Chance 
auf eine zügige Einigung nach der 
parlamentarischen Sommerpause. 

Ein wesentlicher Streitpunkt ist die 
Regelung zur Steuerbefreiung von 
Firmenerben. Es wird angestrebt, die 
derzeit geplante 15-jährige Halte-
frist für die weitgehende Erbschaft-
steuer-Befreiung zu verkürzen. In 
der Diskussion ist nun ein Zeitraum 
von zehn Jahren. Dabei bestehen 
im Detail noch Differenzen zwi-
schen den Parteien, wenn es um die 
Frage geht, unter welchen Voraus-
setzungen der Erbe in den Genuss 
des beabsichtigten Steuerprivilegs 
kommen soll. Weiterhin unklar ist 
derzeit, ob es bei dem so genann-
ten Fallbeil-Effekt bleibt, wonach 
der Firmenerbe voll besteuert wird, 
wenn es kurz vor Fristende zu einer 
Veräußerung kommt. Darüber hinaus 
soll eine Doppelbelastung mit Erb-
schaft- und Ertragsteuer verhindert 
werden.

Neben der Behandlung der Firmen-
erben ist auch bei der Gestaltung 
der Freibeträge und Steuersätze für 
Geschwister, Neffen und Nichten mit 
Änderungen gegenüber den aktuel-
len Entwürfen zu rechnen. Ziel ist, 

Ende Oktober und Anfang 
November sollen nun Bundes-
tag und Bundesrat die Pläne 
billigen. Ein Inkrafttreten 
der Neuregelungen erst zum 
Jahreswechsel 2008/2009 
wird damit immer wahr-
scheinlicher. Trotzdem sollten 
sich vor allem Unternehmer 
frühzeitig mit dem Steuer-
berater abstimmen und 
prüfen, ob eine vorgezogene 
Nachfolgeregelung nach dem 
alten Recht günstiger ist 
und deshalb zeitnah erfolgen 
sollte. ■

dass diese Gruppe gegenüber Nicht-
Verwandten bevorzugt wird. Gleich-
zeitig könnten dadurch die Freibe-
träge für Ehegatten, Kinder und 
Enkel weniger stark erhöht werden 
als ursprünglich geplant. 

Der aktuelle Regelungsentwurf wird 
vor allem durch Vertreter der CSU 
kritisiert. Im Hinblick auf die Land-
tagswahl in Bayern im September 
haben sich die Spitzen der Regie-
rungskoalition nun anscheinend 
verständigt, erst danach eine Verab-
schiedung der Erbschaftsteuerreform 
anzustreben.

ge die Werbeagentur nach Tausch-
grundsätzen eine steuerpfl ichtige 
Leistung an die Gemeinde. Die Ge-
genleistung der Gemeinde besteht 
in der Verpfl ichtung zum werbewirk-
samen Einsatz des Fahrzeugs.

Das Urteil ist über den entschiede-
nen Einzelfall hinaus von allgemei-
ner Bedeutung, da der BFH zu der 
für die Praxis wichtigen Frage Stel-
lung nimmt, wie Lieferungen von 
sonstigen Leistungen im Fall der 
Nutzungsüberlassung voneinander 
abzugrenzen sind. In diesem Fall 
war die Gemeinde berechtigt, das 
Fahrzeug nach Ablauf einer Nut-
zungszeit von fünf Jahren kostenlos 
zu übernehmen. Das führe bereits 
zum Zeitpunkt der Übergabe des 
Fahrzeugs zu einer Lieferung, wes-
halb die Werbeagentur den Anschaf-
fungswert des Fahrzeugs bereits bei 
der Übergabe zu versteuern hatte 
(Urteil vom 16. April 2008 AZ.: XI R 
56/06).          ■

Fo
to

: 
DV

R

Fo
to

: 
Uw

e 
Ga

bl
er



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




